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§ 25 EUWO Ort der Ausubung des
Wahlrechts

EuWO - Europawahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Jeder Wahlberechtigte bt sein Wahlrecht grundsatzlich an dem Ort (Gemeinde, Wahlsprengel) aus, in dessen
Wahlerverzeichnis er eingetragen ist.

2. (2)Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahlkarte sind, kdnnen ihr Wahlrecht auch auf3erhalb dieses Ortes
auslben.

In Kraft seit 15.03.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 25 EuWO Ort der Ausübung des Wahlrechts
	EuWO - Europawahlordnung


